
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 45 (1929)

Heft: 47

Artikel: Was soll man beim Bau eines eigenen Hauses wissen? [Fortsetzung]

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-582458

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-582458
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Sto. 47 gunftr. fitaseSj. c>seôî».

granfen peranfchlagt ftnb) best Sebürfniffen bet Setter*
bilbungSanftalt etUfpredsen.

Steue ©cgieganlagen Sadjen am güridjfee. (ßorr.)
Set neugegrfinbete gfüberttcfcügstioerein Sitten erfteßt
im ßieSfammler füblt<| bet SunbeSbahnlinte eine moberne
©chieganlage mit 6 gugfdjeiben. Set ©djtegftanb ift in
feinem Stobbau bereits erfteßt unb aud) ber ®d)etben»
ftanb mad&t Soldje gortfchritte, bag nächftenS bie 3ug--
fchetben eingebaut werben Eönnen. Sind) ein neuer 300
fßteter ©taut) mit 12 3«9fdE)elben für bie ©emeinbefchßgen
mirb auf bte begtnnenbe ®d)iegfaifon gum Sau gelangen.
Ste gange ©ebteganlag® foU ebenfalls nach neueftet Sennit
eingerichtet roeiben.

Steuer gegfaal in Safelftabt. 8w* ©trichtmtg eines

geftfaales rourbe ein ßrebit oon 84,000 gr. beroifligt.
Sroel ^ßoftutate ber ßommiffion betreffenb rafd^e 3nan=
griffnaßme eines neuen UnioerfitätSbaueS unb @r=

rid&tung etner ©chroimmbabanlage auf ber ©t.^afobs«
matte mürben entgegengenommen.

«Reue ßteötte für Öse ©t. ©aller ©taötoerwaltiing.
Sieben etner groeiten ©erie non StachtragêErebitbegebren
gum Subget 1929 in ber ©öbe non runb 110,000 gr,
mirb {ich ber ©emeütberat ber ©tabt ©t. ©aßen in
feiner nädjften ©igung auch noch mit einer Steibe anbetet
neuer ßtebiibegehren gu befchöf igen haben, ©Inmal oet»
langt er etnen ßrebit non 19,000 gr. für bie ©rftel»
lung eines burchgebenben SrottoirS oor bem
tenooierten ©otel „©echt" unb bem ©tabtiheater am
üßtarflplag unb bte Setfegung beS bort ftehsnben, oor
menigen fahren ooßftänbig neu erfteßten laufenben
SrunnenS an bie benachbarte Steugaffe. Sie Umge»
ftaltung beS SbeaterplageS fofl etner fpättrn 8ett
oorbehalten bleiben.

gär etnen gugroeg oon ber ©ittannerflrage nach
ber SBtenerbergftrage wirb ein ßrebit oon 9000 granfen
oerlangt, für bie ©rroeiterung ber ißumpenan
läge im SBafferroerf Stielte * ©olbach für bie

ftäbtifche SBafferoerforgung (anfd&affung einer
neuen ißumpe, etneS neuen äntriebSmotorS unb eines

SranSformatorS, für ©ebäubeerroetterung unb 2lnfchlug=
leitung îc.) ein fold&er oon 70,000 granÈen unb für ben

Umbau ber ©od)fpannungS«@chaltanlage in
ber 3^ttale beS ftäbtifdjen ©leftrigitütSroerfeS
(Apparate unb Qnfirumente. ©ammelfchtenen, Sauarbeit
ten îc.) ein folder oon 120 000 gr.

Anlage einer Stinïmaffeioetforgung in ©US (Som»
lefd&g, ©raubünben). Sie ©emeinbeoetfammlung ©ils
befchlog bie Anlage etner Srtnfroafferoerforgung mit
100,000 gr. ßoftenaufroanb.

3BB5 foil min ieim $« eines eigenen

pules toiffen?
(Storrefponbenj.) (gortfegung).

7. Sie SöohnrSutne,
Ste SBohnräume bilben ben roidEjttgften Seit beS

©aufeS. 3" ihnen mug eS gefl, bequem unb behaglich

fetn. «Bot aßem genügenb genfter ftnb nötig, aud) menn
man auf bte äuffteflung oon fcä)roerfäfligen ißrunf«
möbeln mehr ober meniger oergichten mug. Ser ©Inn
für Saft unb Sicht ift tn ben legten gehn fahren roe'

fentlich geroedft roorben; tu neueren Sauten geht man
barauf auS, tn Arbeits», SÖBobn» unb Sabenräume rote»

ber otel mehr Sicht unb Suft gu bringen.
©in tüchtiger gachmann roitb gerabe in ber guten

Sfaorbnung bèr SBobnräume feine ßunft geigen. Sor»
hanbene SJlöbel ftnb mitbeftimmenb für ben ïïuèbau, für
bte garbengebung oon Soben, SBanb unb Sede, enblich
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für bie Slnorbnung oon Süren, gerftern, ©etgung unb
'•Beleuchtung. ©S ift baher Eetne ©pieleret, fonbern rieh«
tige Überlegung, roenn ber SHrehiteft im ©auSpIan jebeS
etngeltie SRöbelftüdE eingeid^net. Qn ben Plänen ber fo«

genannten ©pefulationSbauten hat man baS nie gemacht,
bafür bann aber oftmals 3'roroe* erhalten, bie unbequem
unb unroohnltd) ftnb. Som 3"fammenbau oon SJtöbeln

oerfehtebener Slrt, etroa im Süchergeftefl mit einem Sofa,
ift man roteber abgeEommen, ebenfo oom ooüftänbigen
©tnbau oon SJtöbeln. 3»fammengebaute SJlöbel jinb
fperrtg unb fdhroerfäßig, feft eingebaute metft ein ©in»
Demis bei einem fpätern SßetEauf beS ©aufeS. Ober bie
innere SluSftattung felbft gehen bte Stnfichten beS Sau«
herrn unb beffen grau manchmal auSetnanber. ©lüdt«
licherroetfe ift man burdj) bie h®taotragenben unb in
ihrer praEtifdjen SluStoitEung nicht hoch genug etngu»
fchügenDen Seftrebungen beS ßunfiqeroerbeS, beS 9BeiE«

bunbeS, ber ©eroerbe« unb gich'chulen heute auf etnem
hohen ©tanbpunEte angelangt h tugeht lieh ©efchmadt. Ste
allgemeinen Seftrebungen gegen bßhin, bag bie ^anen«
fünft ben ©runbfägen ber ©toffedglheit, guten unb roahr>
haftigen Sauart rote ber mögltchften 3®edtmägigfett ent»
fpredhen mflffen.

©ute SRaumoerhältniffe, roirfungSooße Stdgtgufuhr unb
gute garbengebung bilben bte ©runblage für etne roitf»
lieh behagliche, hetmifdje SBohnung. Sabei flehen gimmer*
höhe, Sängen» unb Sreiteabmeffungen mit ber genfter«
fläche tn beftimmter 3Bed)felroir£ung. SDlöglichft wenige
Sergierungen unb ©chnötfel an SJlöbetn unb am 3nnen«
aus bau erhöhen ben guten (Stnbrucf.

Ste SluSbilbung beS gugbobenS hat in ben
legten $ahrgehnten mancherlei 2Banbiungen burchaemacht.
@oß ein ©auS behaglich fetn, fo mug ber gugboben oor
aßem nicht baS ©efühl ber Rälte auffommen laffen. SaS
roürbe tn erfter Stnte fptechen für SluSfühtung in ©olg«
bau. SJlan roirb ftch aber nid^t begnügen mit ben afler»
etnfachften ©olgböoen roie tn unfern Serghäufern roo man
oon einem oberhalb liegenben 3'"** jeDen Sritt unb
febeS gefprochene SEBort hört. Ser anbete ©egenfag
roären Söben auS armtertem Seton, aber btefe ftnD
gtemlich fdhaßburchläffig, fofern man nicht burch ben
©tnbau oon fchaflöämpfenben 3'ö^n biefen Stach teil aus»
fchaltet. SUS bte Sauten tn armiertem Seton auffamen,
legte man Stnoleum unmittelbar anf biefe Setonbedten.
Ste Seroohner fühlten eS halb heraus, bag Setonböben
unb Stnoleum ber ©efunbljett nicht guträgltd) finb. Surch
3roifdhenlagen oon fiotf, ©ftridbgioS (eine hauptfächlich
auS ©olg unb ©ipS beftehenbe güflmaffe) unb ähnlichen
Sauftoffen fann man baS Übel bebeutenb milbern. Ém
roobnltchften fd^cint uns immer noch ein guter Satfett«
hoben auS ©artholg, roobei bem ffiidhen« unb Slhornholg
gegenüber bem weicheren Suchenholg ber Sorgug gu geben

ift. ©cfiflaffige Saïfe.tbôben ftnb roohl etwas teurer tn

Nî. 4? Mustr. fchNeîz. HWSW

Franken veranschlagt sind) den Bedürfnissen der Lehrer-
bildungsanstalt entsprechen.

Neue Schießanlage« Lachen am ZSrichsee. (Korr.)
Der rieugsgrüadete Flobertfchützenverem Lochen erstellt
im Kiessammler südlich der Bunvesbahnlinie eine moderne
Schießanlage mit 6 Zugscheiben. Der Schießstand ist in
seinem Rohbau bereits erstellt und auch der Scheiben-
stand macht solche Fortschritte, daß nächstens die Zug-
scheiden eingebaut werden können. Auch ein neuer 300
Meter Stand mit 12 Zugscheiben für die Gemeindeschützen
wird auf die beginnende Schießsaison zum Bau gelangen.
Die ganze Schießanlage soll ebenfalls nach neuester Technik
eingerichtet weiden.

Neuer Festsaal in Baselstadt- Zur Errichtung eines

Feftsaales wurde ein Kredit von 84.000 Fr. bewilligt.
Zwei Postulate der Kommission betreffend rasche Jnan-
griffnahme eines neuen UnioersitätSbaues und Er-
richtung einer Schwimmbadanlage auf der St.Jakobs-
matte wurden entgegengenommen.

Neue Kredite für d;e St. Galler Stadtverwaltung.
Neben einer zweiten Serie von Nachtragskreditbegehren
zum Budget 1923 in der Höhe von rund 110.000 Fr.
wird sich der Cemeinderat der Stadt St. Gallen in
seiner nächsten Sitzung auch noch mit einer Reihe anderer
neuer Kredilbegehren zu beschâf igen haben. Einmal ver-
langt er einen Kredit von 19,000 Fr. für die Erstel-
lung eines durchgehenden Trottoirs vor dem
renovierten Hotel „Hecht" und dem Stadttheater am
Marktplatz und die Versetzung des dort stehenden, vor
wenigen Jahren vollständig neu erstellten laufenden
Brunnens an die benachbarte Neugaffe. Die Umge-
staltung des Theaterplatzes soll einer spätern Zeit
vorbehalten bleiben.

Für einen Fußweg von der Gittannerstraße nach
der Wtenerbergstraße wird ein Kredit von 9000 Franken
verlangt, für die Erweiterung der Pumpenan-
läge im Wasserwerk Rietle - Goldach für die

städtische Wasserversorgung (Anschaffung einer
reuen Pumpe, eines neuen Antriebsmotors und eines

Transformators, für Gebäudeerweiterung und Anschluß-
leitung:c.) ein solcher von 70.000 Franken und für den

Umbau der Hochspannungs-Schaltanlage in
der Zentrale des städtischen Elektrizitätswerkes
(Apparate und Instrumente. Sammelschtenen, Bauarbei-
ten 2c ein solcher von 120 000 Fr.

Anlage einer Tctntwafselversorgung in Sils (Dom-
leschg, Graubünden). Die Gemeindeversammlung Sils
beschloß die Anlage einer Trinkwasserversorgung mit
100.000 Fr. Kostenaufwand.

Was soll um beim Bau eines eigene«

Hasses wisse«?
(Korrespondenz.) (Fortsetzung).

7. Die Wohmäuwe.
Die Wohnräume bilden den wichtigsten Teil des

Hauses. In ihnen muß es hell, bequem und behaglich
sein. Vor allem genügend Fenster sind nötig, auch wenn
man auf die Aufstellung von schwerfälligen Prunk-
möbeln mehr oder weniger verzichten muß. Der Sinn
für Luft und Licht ist in den letzten zehn Jahren we-

sentlich geweckt worden; in neueren Bauten geht man
darauf aus, in Arbeits-, Wohn- und Ladenräume wie-
der viel mehr Licht und Luft zu bringen.

Ein tüchtiger Fachmann wird gerade in der guten
Anordnung der Wohnräume seine Kunst zeigen. Vor-
handene Möbel sind mitbestimmend für den Ausbau, für
die Farbengebung von Boden, Wand und Decke, endlich

.-Zeitung („Meisterblatt") Sb?
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für die Anordnung von Türen, Fer stern, Hetzung und
Beleuchtung. Es ist daher keine Spielerei, sondern rich-
tige Überlegung, wenn der Architekt im Hausplan jedes
einzelne Möbelstück einzeichnet. In den Plänen der so-

aenannten Spekulationsbauten hat man das nie gemacht,
dafür dann aber oftmals Zimmer erhalten, die unbequem
und unwohnlich sind. Vom Zusammenbau von Möbeln
verschiedener Art, etwa im Büchergestell mit einem Sofa,
ist man wieder abgekommen, ebenso vom vollständigen
Einbau von Möbeln. Zusammengebaute Möbel sind
sperrig und schwerfällig, fest eingebaute meist ein Hin-
dernis bei einem spätern Verkauf des Hauses, über die
innere Ausstattung selbst gehen die Ansichten des Bau«
Herrn und dessen Frau manchmal ausetnander. Glück-
licherweise ist man durch die hervorragenden und in
ihrer praktischen Auswirkung nicht hoch genug etnzu-
schätzenden Bestrebungen des Kunstqewerbes, des Werk-
bundes, der Gewerbe- und Fochichulen heute auf einem
hohen Standpunkts angelangt hinsichtlich Geschmack. Die
allgemeinen Bestrebungen gehen dahin, daß die Janen«
kunst den Grundsätzen der Stoffechtheit, guten und wahr-
haftigen Bauart wie der möglichsten Zweckmäßigkeit ent-
sprechen müssen.

Gute Raumverhältniffe, wirkungsvolle Lichtzufuhr und
gute Farbengebung bilden die Grundlage für eine wirk-
lich behagliche, heimische Wohnung. Dabei stehen Zimmer-
Höhe, Längen- und Breiteabmeffungen mit der Fenster-
fläche in bestimmter Wechselwirkung. Möglichst wenige
Verzierungen und Schnörkel an Möbeln und am Innen-
aus bau erhöhen den guten Eindruck.

Die Ausbildung des Fußbodens hat in den
letzten Jahrzehnten mancherlei Wandlungen durchgemacht.
Soll ein Haus behaglich sein, so muß der Fußboden vor
allem nicht das Gefühl der Kälte aufkommen lasten. Das
würde in erster Linie sprechen für Ausführung in Holz-
bau. Man wird sich aber nicht begnügen mit den aller-
einfachsten Holzböven wie in unsern Berghäusern wo man
von einem oberhalb liegenden Zimmer jeden Tritt und
jedes gesprochene Wort hört. Der andere Gegensatz
wären Böden aus armiertem Beton, aber diese find
ziemlich schalldurchlässtg, sofern man nicht durch den
Einbau von schalldämpfenden Zellen diesen Nachteil aus-
schaltet. Als die Bauten in armiertem Beton aufkamen,
legte man Linoleum unmittelbar ans diese Betondecken.
Die Bewohner fühlten es bald heraus, daß Betonböden
und Linoleum der Gesundheit nicht zuträglich sind. Durch
Zwischenlagen von Kork. Estrichgivs (eine hauptsächlich
aus Holz und Gips bestehende Füllmasse) und ähnlichen
Baustoffen kann man das Übel bedeutend mildern. Am
wohnlichsten scheint uns immer noch ein guter Parkett-
boden aus Hartholz, wobei dem Eichen- und Ahornholz
gegenüber dem weicheren Buchenholz der Vorzug zu geben
ist. Erstklassige Parke.tböden sind wohl etwas teurer in
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bet ©rgeüung, abet leidet reht zu galten, bauerhaft roohn«
lidEj uttb îommen nie auS bet SJlobe. SRan beljilft ftcf)
etroa mit bemalten (geglichenen) gugböben. .gm neuen
3uftanb mögen fie gut auSfehen, in furzer Seit feljen fie
abgenutg unb unfdjön auS. 2BiU man geh bie SSocteite
beê ßlnoleumS auf $ol$böben ju Su|e matten, fo tann
man ein geeignetes ©tuet auflegen unb mit bönnen, im
Sone beS SarfettbobenS unb entfprechenb gehaltenen, letdfjt
aufgenagelten ^olgleiften bie Sänber frühen.

Sie SEBanbbef leibung fällt bem Seroohner unb
bem Sefucher am meifien in bie Singen. Angeglichener
Sufc roirft für unfet ©mpgnben ju fühl; bemnadh bleiben
Sopeten unb Holztäfelung ober SEBanbbefpannung. Qn
früheren Sahthunberten, namentlich in ber Seit beS

SRofofo, waren bie SEßänbe mit Seibentapeten befpannt
unb bie 2Banbfüüungen mit ©olbletgen gefaxt. Solche
Säume machen auch heute noch ben ©inbrudf groger
^Behaglichkeit unb einer geroigen Vornehmheit. STtan fudht
aber baju unroiüfürltch bie entfpredjenbe 3inimerau8gatt«
ung, bte Öfen unb Stficfbecfen. SBir leben im Seitalter
ber Sapeten, beten Stil unb garbengebung alle par Qahre
grönblich mechfeln. 3m allgemeinen inirb bei ber AuS«

mahl »on Sapeten noch uiet zu menig Südtgcht genom«
men, bag bie einzelnen Rathen einen mehr ober meniger
grogen ©tngug auf unfer ©emfit ausüben. $n einem
gac§blatt lefen mir hierüber folgenbeS: StefeS, heüeS
Sot mirft ftets aufregenb, Stofa bagegen erfrifdjjenb, er®

heiternb. ©rün in hellen, leichten Sönen befänfligt aufge»
regte Seroen unb ift für bie Augen fehr mohltuenb.
Slau in bunflen Sönen macht ernft unb ruhig; in heüen
SCßnen bagegen mirft eS ungemein befreienb auf etn be«

brüctteS, befümmerteS ©emüt; ba eS fehr raumbeljnenb
mirft, ift eS beSljatb für fchmale Simmer zu empfehlen,
©in heüer ©olbton ftimmt freubig unb mirft zugleidh
feftlich- Sodjj feftlidher aber ift ein heüeS, marmeS SBiolett,
namentlich In Serblnbung mit leichten ©olbleigcgen. Sie
(Erfahrung lehrt, bag in einem Seubau bie etfien Sa«

peten leicht gledten befommen ; beShalb hat ein bejahrter
gacfjmann immer empfohlen, erft eine billige Sapete zu
oermenben unb in ein bis zmet fahren eine red^t gute
barüber zu fpannen. SJlan achte auf Sapeten, bie in
edfjten gatben auf ftarteS Sapler gebrudft gnb.

Am bauerhafteften ift Holztäfelung, bie man mit
ber Sürhöhe abfcijllegen ober bis zur Secte führen fann.
SEBenn nicht auSgefucgt [dfjön geafteteS Holz (Z< 53- Aroen)
Zur Setfügung geht, mirb man möglldjjg ajtfreter Säfe»
lung ben Sorzug geben.

©ine grage ig feit ber Betonung ber fogenannteu
„neuen Sachlichfeit" aufgetaucht: Soü man bie SBBänbe

fahl belaffen ober mit Ä3anbf<hmudf (Silber), behängen?
UnS fchetnt, bag man oon einer Übertreibung tn bie an«
bere gelangte, bag man gegenübet bem Suotel an
SBanbfchmudt ber früheren Seit jefct entfdhieben ein zu«
menig gegenülergeüt. Sielleicht geht eS anbern nicht gleich,
aber für unfer ©mpgnben mirft ein Simmer ohne Sßanb»
fehmuet immer nüchtern, fahl unb unmohnlicg. SEBenig, boch

guter unb füngletifch feiner SBanbfchmudf Dürfte bie rieh«
tige SWitte bilben.

Stach unb nach bricht geh boch bie ©rfenntnis Sahn,
bag einfach unb gebiegen gebaute 3R3bel ohne Serzier»
ungen, ohne hergeholte ©ruppietung, aber aus gutem
Holz, bte mfirbigge Umgebung gnb, in ber geh ber SSenfcfj
aufhalten fann. Siertat, Silbmert, funggemerbltche @e«

gengänbe, roenn ge uns erfreuen foüen, mügen einen
Rungroert haben, ©ine einzige, non einem Rüngler ge«

fertigte Sletgiftzetdhnung ig mertooüer unb midhtiger als
etn Haufen Oltopien unb gatbenbruef, mte ge mancher«
orts noch bie heutigen SBohnungen füüen. ©S genügt,
menn ein einziges gutes Silb bte SEBanb fdfjmfidt ; ge
braudht nidht mit anfprudhsooüen golbgerahmten Sufcenb»

bilbern übergepgagert zu fein. Rung ig nie AütagSroare ;
jebeS einzelne Stüdf roirftid&er Rung mug aus ber begen
©mpgnbung eines begen RopfeS geboren fein. Anbern»
falls ig eS feine Rung, fonbetn SDtadhmerf ober Abtlatfch.
SRtnberroertiger ©rfah aber ig getabe tn ber Rung oer«
mergidh, metl er baS Höehge gleidSgam oerfpottet unb
herunterzteht. Sett bie X-Hafen zur Serfügung gehen,
ig man oon ben Silberleigen mteber abgenommen. Sor«
teilhaft ift bie AuSrunbung zmifdhen gugboben unb SGBanb,

ferner bei Sapeten ber Rantenfd&ufc burch geeignete gorrn
eifen ober feine Holzlättcgen. 2Biü man heü ober meig
gegrichene gugleigen oor Sefdhäbigung bei SetnigungS«
arbeiten fdfjühen, fo fann man etne gadjje, etroa bret
Sentimeter hoho Stfte oornageln. Sie S e dt e mirb metg
glatt gehalten. SSßer ge etmaS fdhmüdten miü, bebiene
geh beS tüchtigen SiutfateurS. SBenige, bafür gute Set«
Zierungen mirfen meig oornehmer als reichliche unb
fd&roere Stucfarbeit. Sichtbares Salfenmerf barf nicht
aus aufgenagelten Siorbalfen begehen, fonbetn mug geh,
mie bei ben alten gotifdgen Säumen, auS ber Sauart
ber Sedfe ergeben.

3um Innenausbau rechnen mir auch bie SBanb»
fägen. Sie maten zur Soit ber fogenannten „Spefu«
lationsbauten" auger Rurs, merben jetg aber felbg in
SRtethäufern mieber zu ©hren gezogen. Sie Hausfrauen
roiffen bie Sorteile ber SBanbfägen zu f^ähen. SRançh'
mal lagen geh hlofür fogenannte oetlorene ©dten trefgidh
auSnfihen. Um bie Staubablagerung zu oethinbern, foüen
bte 3EBanbfägen bis zur Sedfe.reichen; obere Abteilungen,
mit befonberen Süren, lagen geh fehr gut oermenben
für aüerlei altes Spielzeug, Soitfchriften unb foldfje Sa«
d|jen, bie man nicht immer bei ber Hanb haben mug.

8. SSttfchgefegenheit, Sabjimmer.
gür bas SEBafdfjen oon ©egdht unb Hünben mirb

immer allgemeiner baS fege SEßafchbedten mit Sugug«
oorrichiung für falteS unb marmeS SBager oermenbet.
Soü btefe ©inrichtung roirtlich angeDe beS früher ge«

bräuchlidhen SEBaf^tifdEieS ober ber SEßafdhfommobe treten,
fo foü ge bann aber auch nidht im Schlafzimmer ergeüt
merben, fonbetn im Sabzimmer. SieS auS gefunbheltltcfjen
mie aus SequemlidhfeitSgrünben.

Sicht nur zu jeber gutbürgerlichen, fonbetn auch zu
jeber begeten Arbeiterroohnung betrachtet man heute ein
Sabzimmer zu ben felbgoetgänblidhen ©InridEgungen. 3Ran
betrachtet oielfadh als ibeal, menn baS Sabzimmer un«
mittelbar oom Schlafzimmer auS zugänglich ift. Solange
aber mehrere Schlafzimmer auf ein einziges Sabzimmer
angemiefen gnb, mie eS bei uns oorläugg unb roohl noch
auf lange hinaus Segel ig, bleibt ber Sugang burch ein
Simmer etn gehler. 3EBo bie Saumoerhältntge eS ge»

gatten, foüte eS einerfetts oermittelg eines zmifdEjenge«
legten ©angeS oom ©Iternfdhlafzimmer, anberfettS auch
oon ber übrigen SDBohnung auS erreichbar fein. SBBo @aS
ober ©leftrizität zur Serfügung gehen, mirb man feinen
Sabeofen für Holz ober Rohlen mehr aufgeüen, obmohl
biefer im ®inter bte groge Annehmlidhteit aufmeig, bag
baS Sabzimmer fogenloS geheizt mirb. Sie gugetferne,
emaiüterte Sabemanne hat geh fehr gut bemährt. @aS«

babeßfen etforbern eine etnmanbfreie SngaHation, ge»

nügenben Abzug für Heizgafe unb etne oorgdhtige SEBar«

tung. Sag auch ein Sabzimmer genügenb grog, auSret»
cgenb beleuchtet unb leicht lüftbar fein mug, betrachtet
man heute als felbgoergänbltdfj. 3Ranchmal glaubt etn

Sauherr ober HauSbegger, irgenb ein buntler ABlnfel,
ohne genger, fei hiefüc gut genug. Sa mug man geh
bann nicht rounbern, menn baS Sab nie benüfct unb ber
Saum als Abgeü» unb Sefentammer oermenbet mirb.
SCBaS ben Stanbort ber Sabemanne anbetrigt, fo märe
eS am begen, ge in eine ©dte zu geüen unb mit beiben
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der Erstellung, aber leicht rew zu halten, dauerhaft wohn-
ltch und kommen nie aus der Mode. Man behilft sich

etwa mit bemalten (gestrichenen) Fußböden. Im neuen
Zustand mögen sie gut aussehen, in kurzer Zeit sehen sie

abgenutzt und unschön aus. Will man sich die Vorteile
des Linoleums auf Holzböden zu Nutze machen, so kann
man ein geeignetes Stück auflegen und mit dünnen, im
Tone des Parkettbodens und entsprechend gehaltenen, leicht
aufgenagelten Holzleisten die Ränder schützen.

Die Wandbekleidung fällt dem Bewohner und
dem Besucher am meisten in die Augen. Angestrichener
Putz wirkt für unser Empfinden zu kühl; demnach bleiben
Tapeten und Holztäfelung oder Wandbespannung. In
früheren Jahrhunderten, namentlich in der Zeit des
Rokoko, waren die Wände mit Seidentapeten bespannt
und die Wandfällungen mit Goldletsten gefaßt. Solche
Räume machen auch heute noch den Eindruck großer
Behaglichkeit und einer gewissen Vornehmheit. Man sucht
aber dazu unwillkürlich die entsprechende Zimmerausstatt-
ung, die Ofen und Stückdecken. Wir leben im Zeitalter
der Tapeten, deren Stil und Farbengebung alle par Jahre
gründlich wechseln. Im allgemeinen wird bei der Aus-
wähl von Tapeten noch viel zu wenig Rücksicht genom-
men, daß die einzelnen Farben einen mehr oder weniger
großen Einfluß auf unser Gemüt ausüben. In einem

Fachblatt lesen wir hierüber folgendes: Tiefes, Helles
Rot wirkt stets aufregend, Rosa dagegen erfrischend, er-
heiternd. Grün in hellen, leichten Tönen besänftigt aufge-
regte Nerven und ist für die Augen sehr wohltuend.
Blau in dunklen Tönen macht ernst und ruhig; in hellen
Tönen dagegen wirkt es ungemetn befreiend auf ein be-

drücktes, bekümmertes Gemüt; da es sehr raumdehnend
wirkt, ist es deshalb für schmale Zimmer zu empfehlen.
Ein Heller Goldton stimmt freudig und wirkt zugleich
festlich. Noch festlicher aber ist ein Helles, warmes Violett,
namentlich in Verbindung mit leichten Goldleistchen. Die
Erfahrung lehrt, daß w einem Neubau die ersten Ta-
peten leicht Flecken bekommen; deshalb hat ein bejahrter
Fachmann immer empfohlen, erst eine billige Tapete zu
verwenden und w à bis zwei Jahren eine recht gute
darüber zu spannen. Man achte auf Tapeten, die in
echten Farben auf starkes Papier gedruckt sind.

Am dauerhaftesten ist Holztäfelung, die man mit
der Türhöhe abschließen oder bis zur Decke führen kann.
Wenn nicht ausgesucht schön geastetes Holz (z. B. Arven)
zur Verfügung steht, wird man möglichst astfreier Täfe-
lung den Vorzug geben.

Eine Frage ist seit der Betonung der sogenannten
«neuen Sachlichkeit" aufgetaucht: Soll man die Wände
kahl belassen oder mit Wandschmuck (Bilder), behängen?
Uns scheint, daß man von einer Übertreibung in die an-
dere gelangte, daß man gegenüber dem Zuviel an
Wandschmuck der früheren Zeit jetzt entschieden ein zu-
wenig gegenüberstellt. Vielleicht geht es andern nicht gleich,
aber für unser Empfinden wirkt ein Zimmer ohne Wand-
schmuck immer nüchtern, kahl und unwohnlich. Wenig, doch

guter und künstlerisch feiner Wandschmuck dürfte die rich-
tige Mitte bilden.

Nach und nach bricht sich doch die Erkenntnis Bahn,
daß einfach und gediegen gebaute Möbel ohne Verzier-
ungen, ohne hergeholte Gruppierung, aber aus gutem
Holz, die würdigste Umgebung sind, in der sich der Mensch
aufhalten kann. Zierrat, Bildwerk, kunstgewerbliche Ge-
genstände, wenn sie uns erfreuen sollen, müssen einen
Kunstwert haben. Eine einzige, von einem Künstler ge-
fertigte Bleistiftzeichnung ist wertvoller und wichtiger als
ein Haufen Olkopien und Farbendruck, wie sie mancher-
orts noch die heutigen Wohnungen füllen. Es genügt,
wenn à einziges gutes Bild die Wand schmückt; sie

braucht nicht mit anspruchsvollen goldgerahmten Dutzend-

bildern übergepflastert zu sein. Kunst ist nie Alltagsware;
jedes einzelne Stück wirklicher Kunst muß aus der besten

Empfindung eines besten Kopfes geboren sein. Andern-
falls ist es keine Kunst, sondern Machwerk oder Abklatsch.
Minderwertiger Ersatz aber ist gerade in der Kunst ver-
werflich, weil er das Höchste gleichsam verspottet und
herunterzieht. Seit die X-Haken zur Verfügung stehen,
ist man von den Bilderleiften wieder abgekommen. Vor-
teilhaft ist die Ausrundung zwischen Fußboden und Wand,
ferner bei Tapeten der Kantenschutz durch geeignete Form -

eisen oder feine Holzlättchen. Will man hell oder weiß
gestrichene Fußleisten vor Beschädigung bei Reinigungs-
arbeiten schützen, so kann man eine flache, etwa drei
Zentimeter hohe Liste vornageln. Die Decke wird meist
glatt gehalten. Wer sie etwas schmücken will, bediene
sich des tüchtigen Stukkateurs. Wenige, dafür gute Ver-
zierungen wirken meist vornehmer als reichliche und
schwere Stückarbeit. Sichtbares Balkenwerk darf nicht
aus aufgenagelten Zierbalken bestehen, sondern muß sich,
wie bei den alten gotischen Räumen, aus der Bauart
der Decke ergeben.

Zum Innenausbau rechnen wir auch die Wand-
kästen. Sie waren zur Zeit der sogenannten „Speku-
lationsbauten" außer Kurs, werden jetzt aber selbst in
Mtethäusern wieder zu Ehren gezogen. Die Hausfrauen
wissen die Borteile der Wandkästen zu schätzen. Manch-
mal lassen sich htefür sogenannte verlorene Ecken trefflich
ausnützen. Um die Gtaubablagerung zu verhindern, sollen
die Wandkästen bis zur Decke reichen; obere Abteilungen,
mit besonderen Türen, lassen sich sehr gut verwenden
für allerlei altes Spielzeug, Zeitschriften und solche Sa-
chen, die man nicht immer bei der Hand haben muß.

8. Waschgelegenheit, Badzimmer.

Für das Waschen von Gesicht und Händen wird
immer allgemeiner das feste Waschbecken mit Zufluß-
Vorrichtung für kaltes und warmes Wasser verwendet.
Soll diese Einrichtung wirklich anstelle des früher ge-
bräuchlichen Waschtisches oder der Waschkommode treten,
so soll sie dann aber auch nicht im Schlafzimmer erstellt
werden, sondern im Badzimmer. Dies aus gesundheitlichen
wie aus Bequemlichkettsgründen.

Nicht nur zu jeder gutbürgerlichen, sondern auch zu
jeder besseren Arbeiterwohnung betrachtet man heute ein
Badzimmer zu den selbstverständlichen Einrichtungen. Man
betrachtet vielfach als ideal, wenn das Badzimmer un-
mittelbar vom Schlafzimmer aus zugänglich ist. Solange
aber mehrere Schlafzimmer auf ein einziges Badzimmer
angewiesen find, wie es bei uns vorläufig und wohl noch
auf lange hinaus Regel ist, bleibt der Zugang durch ein
Zimmer ein Fehler. Wo die Raumverhältnisse es ge-
statten, sollte es einerseits vermittelst eines zwischenge-
legten Ganges vom Elternschlafzimmer, anderseits auch
von der übrigen Wohnung aus erreichbar sein. Wo Gas
oder Elektrizität zur Verfügung stehen, wird man keinen
Badeofen für Holz oder Kohlen mehr aufstellen, obwohl
dieser im Winter die große Annehmlichkeit aufweist, daß
das Badzimmer kostenlos geheizt wird. Die gußeiserne,
emaillierte Badewanne hat sich sehr gut bewährt. Gas-
badeöfen erfordern eine einwandfreie Installation, ge-
nügenden Abzug für Heizgase und eine vorsichtige War-
tung. Daß auch ein Badzimmer genügend groß, ausret-
chend beleuchtet und leicht lüftbar sein muß, betrachtet
man heute als selbstverständlich. Manchmal glaubt ein
Bauherr oder Hausbesitzer, irgend ein dunkler Winkel,
ohne Fenster, sei htesür gut genug. Da muß man sich

dann nicht wundern, wenn das Bad nie benützt und der
Raum als Abstell- und Besenkammer verwendet wird.
Was den Standort der Badewanne anbetrifft, so wäre
es am besten, sie in eine Ecke zu stellen und mit beiden
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SBSStiben feft p oetblnben. ©tefe ©etbinbung foO oer»
gtnbern, baß bte beim 53ab en gebrausten ©egengänbe
(Seife, ©ürge ufw.) hinabgleiten.

©te üiel erörterte grage, ob ber Abort gefonbert an-
gelegt ober ob baS Abortbedfen in ba§ ©abjimmer ge=

fieOt werben fotl, ig bei näherer Überlegung wohl im
Sinne ber Trennung p beantworten, -Jtur wo ber Abort
für ben ©ebraucg etner einzigen fßerfon beftimmt ift,
barf man ihn im Sab unterbringen. ffier Abort im ©ab
ift für bte Hausbewohner ftets fo lange gefperrt, als je«

manb babet. Abgefegen gteroon ift eS erwfinfdgt, bie
Abortgerüche auS bem ©abejimmer fern p halten. £>'"=
gdgtlich SBanb> unb ©obenbelag fowie ©ehanblung ber
©edte gilt bas gletd^e, was im folgenben Abfdgnitt gefagt
wirb.

9. ®ie Ridfje unb ihre iRebentSume.
©ine fdgöne Küche P beggen, ift ber HetienSwunfdg

jeber Hausfrau ; benn hier fpielt gcg ®i" Seil ihres
SageSwerfeS ab, gter ift ihr SReidg. SReuegenS geht man
ja batauf aus, bte Küche auch in jeber ©ejiegung pra!=
tifS einptidgten unb gleichseitig ihren fRaum auf bas
ïnappefte p bemeffen. ©rgereS wirb man begrüben,
legtereS grünblidg prüfen. ®enn früher war man ftdj
gewöhnt, bag eine Kfldge grog genug unb geG fein müffe ;
benn an bie Aufbewahrung unb Subereltung ber Spellen
geGen wir bodj glngchtttch ©auberfeit bie göchgeu An»
forberungen. SRamentltdEj jwei ©eganbteile ber ßüc|e
erforbern gute ©eleudgtung: ber Herb unb bas Auf'
wafdjbrett, bejw. bie Spülfücge. Sie ©röge beS HerbeS
richtet HS nach ©ebürfniffen, bte Art be§ H^rbeS,
ob für Pohlen, @aS ober eleïtrifegen Strom, nach ben
oorganbenen ©ergältntffen unb greifen für bie Hetjftoffe.
@tn nie feglenbeS SRöoel in ber Kücge ig ber Stächen'
fdfjranï. SRan wirb ihn an bie SGBanb befeftigen unb in
eine obere unb untere Abteilung trennen. ©er untere
Seil ig ber Sopffdgtanï, ber obere für ïletnereS Rüchen»

gefegter begimmt. ®er 3<*nfdjjenraum foGte roentggenS
40 cm goeg nnb mit Heineren AuSjiehbrettern oetfehen
fetn, wie wir ge ähnlich beim Scftreibtifch gnben. 3«
ben legten fahren hat man auf SBetfbunb» unb ägn*
Itdfjen AuSgeGungen Rüdfjenehmchtungen fehen ïônnen,
bie auf baS äugetge auSgebadht, bequem eingerichtet unb
fo angelegt gnb, bag bte Hausfrau ober bas ©tengmäb»
then mit einem SRinbefimag uon Aufwanb an „©äugen"
nnb Arbeit auSfommen foCen. 0b ftdfj biefe auSgeflü»
gelten ftücheneinrichtungen auch fßt ben wachfenben HauS»
halt ober beim ©tntreffen mehrerer ©äge bewährt haben,
wirb man am begen an 0rt unb SteOe erfragen.

Angenehm ig ein 2Bärmef<hranE. ©er AuSgug, am
begen auS geuerton, ig mit etnem Holjwulg p fchügen.
9Bo bie Anlage einet befonberen Abwafcgfüche aus Spar-
famfeitSgrünben nicht möglich ig» gehört bem Abwafdg»
besten unb Spültifdg ein beoorpgter gengetplag. ©S
hat geh als praïtifeh erwiefen, jwifdgen bem gengerge-
gmS unb bem untergen Seil öeS gengetgügelS eine

Höhe uon 10 bis 20 cm oorpfehen, bamit einzelne
Sadgen bei geögnetem genger gefahrlos gehen gelogen
werben ïônnen.

©in wichtiger iRaum ig ber Ort pm StodEnen feuchter
Südher; er ïann meig mit Setdgtigfeit irgenbwo neben
ber Rûdje eingebaut werben. Auf gleiche Stufe geüen
wir ben ißugraum. .jn ihm werben ©efen unb anbete
IMnigungSgeräte, fowie eine Srittleiter untergebracht ;

er bient auch pr ©erridgtung uon SReinigungSarbeiten,
wie Sdhuhretnigen unb Rletberbürgen. fRidgt p oergeffen
ig bte Speifeïammer, mit @iS< unb Rüglfdgranf. ©enü«
genbe ©egeOe, Sdhublaben unb Hafen gehören pr rieh'
tigen AuSgattung.

©er Rüdgenboben wirb fdgon aus feuerpoltjetltdgen
©rünben in Stein oorgefchrteben, obwohl bei ©a§= unb
eleftrifdgen Hetben biefe ©orgdgtSmagregel weniger be=

grünbet erfefetnt als beim Sohlen' unb Ho^h^b- ©er
Rüdgenboben foGte mögltdgg fugenlos, hart unb leicht p
reinigen fein, ©iefen Ànforberungen entfpricht am ehegen
ber Serrajpboben. Selber ig eS eine Ausnahme, wenn
er in ben oberen Stocfwerfen rigfrei bleibt. ®a man
Serrajpböben nicht gicten ïann, bietet er bann etnen

unfehönen Anblicï. 3Ran wirb baher bei ben Sonplätt»
djen oetbleiben mügen unb ©röge wie gatbe nach

madhten ©rfahrnngen auswählen, ©eroöhnlldge 3«ntent«
plättchen oetlieren entweber fpäter bie glatte Obetgäche
ober werben mit ber 3®lt gefährlich glatt, ©eger be*

währen gdh in Afphalt oerlegte ©alfaltolitplatten, bte
bei grögerem ©ebatf gehet auch ta Heineren Abmegnngen
hergegeGt werben. äBir ïennen ihre gtogen ©erteile als
Srottoir«, SiegehaGen«, ©eranba» unb Sreppenbelag ; aber
jene ©lattengröge wäre für bte Râcge ungeeignet unb
unfdgön. ®ie SBänbe ber Südhe werben am begen mit
weigen ober gelblidhweigen ©lättcgm belegt, etwa auf
1,60 m Höhe- ®le übrige SBanbgädje unb bie ©edle
foGen gewetgelt werben, ölfarbenangridh gibt Anlag p
Stopfenbilbung. ©er oorgenannte SBanbbelag ig tn ber
Anfchagung etwas teurer, aber auf bie ©auer ba§ bil«

ligfte; er oerletht ber ein gets faubereS Ausfegen.
ÜRicgt recht eingebürgert hat geg bei unS bie 9B o g n <

Eüdge. @S ig eben nid&t jebermannS Sacge, im Süchett»
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Wänden fest zu verbinden. Diese Verbindung soll ver-
hindern, daß die beim Baden gebrauchten Gegenstände
(Seife, Bürste usw.) hinabgleiten.

Die viel erörterte Frage, ob der Abort gesondert an-
gelegt oder ob das Abortbecken in das Badzimmer ge-
stellt werden soll, ist bei näherer Überlegung wohl im
Sinne der Trennung zu beantworten. Nur wo der Abort
für den Gebrauch einer einzigen Person bestimmt ist,
darf man ihn im Bad unterbringen. Der Abort im Bad
ist für die Hausbewohner stets so lange gesperrt, als je-
mand badet. Abgesehen hiervon ist es erwünscht, die
Abortgerüche aus dem Badezimmer fern zu halten. Hin-
sichtlich Wand- und Bodenbelag sowie Behandlung der
Decke gilt das gleiche, was im folgenden Abschnitt gesagt
wird.

9. Die KSche und ihre Nebenraume.
Eine schöne Küche zu besitzen, ist der Herzenswunsch

jeder Hausfrau; denn hier spielt sich ein Teil ihres
Tageswerkes ab, hier ist ihr Reich. Neuestens geht man
ja darauf aus, die Küche auch in jeder Beziehung prak-
tisch einzurichten und gleichzeitig ihren Raum auf das
knappeste zu bemessen. Ersteres wird man begrüßen,
letzteres gründlich prüfen. Denn früher war man sich

gewöhnt, daß eine Küche groß genug und hell sein müsse;
denn an die Aufbewahrung und Zubereitung der Speisen
stellen wir doch hinsichtlich Sauberkeit die höchsten An-
forderungen. Namentlich zwei Bestandteile der Küche
erfordern gute Beleuchtung: der Herd und das Auf-
Waschbrett, bezw. die Spülküche. Die Größe des Herdes
richtet sich nach den Bedürfnissen, die Art des Herdes,
ob für Kohlen, Gas oder elektrischen Strom, nach den
vorhandenen Verhältnissen und Preisen für die Heizstoffe.
Ein nie fehlendes Mövel in der Küche ist der Küchen-
schrank. Man wird ihn an die Wand befestigen und in
eine obere und untere Abteilung trennen. Der untere
Teil ist der Topfschrank, der obere für kleineres Küchen-
geschirr bestimmt. Der Zwischenraum sollte wenigstens
49 em hoch und mit kleineren Ausziehbrettern versehen
sein, wie wir sie ähnlich beim Schreibtisch finden. In
den letzten Jahren hat man auf Werkbund- und ähn-
lichen Ausstellungen Kücheneinrichtungen sehen können,
die auf das äußerste ausgedacht, bequem eingerichtet und
so angelegt sind, daß die Hausfrau oder das Dienstmäd-
chen mit einem Mindestmaß von Aufwand an „Gängen"
und Arbeit auskommen sollen. Ob sich diese ausgeklü-
gelten Kücheneinrichtungen auch für den wachsenden Haus-
halt oder beim Eintreffen mehrerer Gäste bewährt haben,
wird man am besten an Ort und Stelle erfragen.

Angenehm ist ein Wärmeschrank. Der Ausguß, am
besten aus Feuerton, ist mit einem Holzwulst zu schützen.

Wo die Anlage einer besonderen Abwaschküche aus Spar-
samkettsgründen nicht möglich ist. gehört dem Abwasch-
decken und Spültisch ein bevorzugter Fensterplatz. Es
hat sich als praktisch erwiesen, zwischen dem Fensterge-
stms und dem untersten Teil des Fensterflügels eine

Höhe von 19 bis 29 em vorzusehen, damit einzelne
Sachen bei geöffnetem Fenster gefahrlos stehen gelassen
werden können.

Ein wichtiger Raum ist der Ort zum Trocknen feuchter
Tücher; er kann meist mit Leichtigkeit irgendwo neben
der Küche eingebaut werden. Auf gleiche Stufe stellen
wir den Putzraum. In ihm werden Besen und andere
Retnigungsgeräte, sowie eine Trittleiter untergebracht;
er dient auch zur Verrichtung von Reinigungsarbeiten,
wie Schuhreinigen und Kleiderbürsten. Nicht zu vergessen
ist die Speisekammer, mit Eis- und Kühlschrank. Genü-
gende Gestelle, Schubladen und Haken gehören zur rich-
tigen Ausstattung.

Der Küchenboden wird schon aus feuerpolizeilichen
Gründen in Stein vorgeschrieben, obwohl bei Gas- und
elektrischen Herden diese Vorsichtsmaßregel weniger be-

gründet erscheint als beim Kohlen- und Holzherd. Der
Küchenboden sollte möglichst fugenlos, hart und leicht zu
reinigen sein. Diesen Anforderungen entspricht am ehesten
der Terrazzoboden. Leider ist es eine Ausnahme, wenn
er in den oberen Stockwerken rißfrei bleibt. Da man
Terrazzoböden nicht flicken kann, bietet er dann einen
unschönen Anblick. Man wird daher bei den Tonplätt-
chen verbleiben müssen und Größe wie Farbe nach ge-
machten Erfahrungen auswählen. Gewöhnliche Zement-
plättchen verlieren entweder später die glatte Oberfläche
oder werden mit der Zeit gefährlich glatt. Besser be-

währen sich in Asphalt verlegte Balsaltolitplatten, die
bei größerem Bedarf sicher auch in kleineren Abmessungen
hergestellt werden. Wir kennen ihre großen Vorteile als
Trottoir-, Liegehallen-, Veranda- und Treppenbelag; aber
jene Plattengröße wäre für die Küche ungeeignet und
unschön. Die Wände der Küche werden am besten mit
weißen oder gelblichweißen Plättchm belegt, etwa auf
1,60 m Höhe. Die übrige Wandfläche und die Decke

sollen gemeißelt werden. Ölfarbenanstrich gibt Anlaß zu
Tropfenbildung. Der vorgenannte Wandbelag ist in der
Anschaffung etwas teurer, aber auf die Dauer das bil-
ligste; er verleiht der Küche ein stets sauberes Aussehen.

Nicht recht eingebürgert hat sich bei uns die W o hn -

küche. Es ist eben nicht jedermanns Sache, im Küchen-
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bampf unb ©peifebung bte äRahljetten einjunehmen. Qn
neuetet 3ett »ergeht man eS beger, namentlich tn @tn=

familtenbäufern, bte 2Bohnfüdhe beffer, ptafiifdt)et unb
etroaS ^eimetig etnjurichten. 2Bo bte 2Bobnfüche au§ tr=
genbeinem ©runbe befielt ober etfieüt mirb, fottte man
ben ©gtifdh unb bte jugehötigen Sänfe tn einet Stifte
ober tn etnem ©rfer untexbctngen. (Schlug folgt.)

©a$ Q5itnbcëgefe$
tifce* bie bcrttftic^e îluëbilbuttô^

(©chlufj.)

Ser berugtche Unterricht.
©anj befonberS mertooll tft bte einheitliche, unb mte

mit fagen bütfen, grogjüaige ^Regelung beS berufüd&en
UnterrichtSmefenS burch baS neue ©efefc. Sabin bütfen
mit mobl auch bte gefetgtche 23eranferung ber 33 or lebte
rennen, mte fte mit fo auSgejetd&netem ©tfolg tn Safel
unb in ©enf bereits erprobt motben ift. SaS ©efefc
beftimmt, bag eine folche SSorlehre auf bte Sehrjelt an»
zurechnen fei. ©§ hanbelt ftdh bei bet Vorlebte um
gadhfurfe »on ber Sauet elneS Jahres, bte blofj bte

aOgemetnen tedhntfcljen ©tunblagen einer ganjen öerufs»
gtuppe oermitteln (Holjbearbeitung, SRetaü&earbeitung)
unb fo bem jungen, oft noch unentfchtebenen RurSteil«
nehmet ermöglichen, fleh in bet ^rajiS felber etn Silb
fetner gäfggfetten unb eines für ihn paffenben SerufeS
ju madden.

SDtinbetjSbrige, bte jut AuSbilbunq für einen unter
baS ©efefc fallenben Seruf tn ber Sehre fteben, gab
oetpjlichtet, etne Serufsftijule nadb üRaggabe beS für
ihren Setuf geltenben &brplane$ regelmägtg ju befudhen.
Ste Organifation beS beruflichen Unterrichtes im Stabmen
btefeS ©efefceS ift ©ache bet Rantone. Set obttgatorifdhe
Unterricht ift burch fathfunbige Selftfräfte ju ertetlen. Sie
Sehrpläne fenb ben etnjelnen berufen anjupaffen unb
bebütfen bet ©enehmtgung ber juftütebigen {antonalen
Scljörbe. Ser obligatotifche Unterricht batf nicht auf
bie 3elt nach 20 Uhr unb nicht auf ©onn» unb geier»
tage »erlegt merben. Ser SetrtebSinhaber hat ben Sehr»
ling jum SBefuch beS beruflichen Unterrichts an jubatten
unb ihm bafüt bie nötige 3ett freijugeben.

SaS ibeale ißoftulat, audh bte jugenblichen ^itfS»
arbeitet unter 18 fahren auf baS Obligatorium beS

beruflichen Unterrichts ju »erpflichlen, mürbe aus rein
ptaltifdhen ©rünben fchon im Söorentmurf fallen gelogen.
Sagegen mutbe in baS ©efefc immerbin bie Segimmung
aufgenommen, bag btejenigen Hilfsarbeiter, bie tn etnem
unter baS ©efefc fallenben Seruf mlnbeftenS etn gabt
lang angelernt morben ftnb, baS Stecht jum Sefudfj ber
obligatotifchen SerufSfcljulen haben foüen. grelrotlltge
Teilnehmer, bie nicht Sehrltnge ftnb, metben taum hem»
menb auf ben Unterricht mitten, roie baS »on folchen
jungen Seuten befürchtet mirb, bte ntcht Sehtlinge ftnb,
aber »on ©efefceS megen bodh jum Sefudhe ber beruf»
liehen gortbilbungSfdhule »erpgidjtet mürben.

9Bert»oU tft bie gefefeltche gunbierung »on g ach»
turfen für Sehrltnge (©ärtnerfadhfurfe, ©dhreinetfach»
futfe). Solche Rutfe fönnen bte beruflich theoretifdhe Aus»
bilbung tn befiimmten Serufen tn ber ftiQen ©aifon ju»
fammenfaffen unb fo bte Sehrjett rationell etnteilen, mte
baS bereits im 3üt<her Oberlanb In einer Slethe »on
berufen fo erfolgreich oerfudht morben ift. Solche gadh»
furfe fönnen auf Sorfdjjlag ber betreffenben SerufSoer»
bänbe an ©teile beS Schulunterrichts obligatorifch ertlärt
metben.

Ser AuSbilbung ber Sehrftäfte an ben beruflichen
gottbilbungSfiljuIen mirb in Sufunft bte grögte Aufmerf»

famfett gefdhenft uttb bte Angetlung eon ©emerbefdhul»
iehrern im Hauptamt mirb banf ber neuen Siegelung
ftarf geförbert merben. SBertooH für bte SetrlebStr.haber
ift bte Segimmung, bag bei ber gegfehung ber ©tunben»
pläne auf bie Sebürjnige ber Seîrtebe SRficfgdjjt ju
nehmen fet.

SaS SrüfungSmefen.
Ste SehrlingSprüfungen ftab grunbfählidh ©adfje ber

Rantone. Ser SunbeSrat fann aber etnem SerufSoer»
banb auf beffen Sorfchlag bte Serangaltun'g ber Sehr»

lingSprüfungen übertragen unb ihm alle Prüflinge beS

betreffenben RrelfeS jur Prüfung jumeifen. Set SBerufS»
»erbanb erhält bamit öffentlich restliche gunftionen auf
biefem ©ebtet, ähnlich rote bte HanbmerfSfammern tn
Seutfdhlanb unb öfter reich- SllS SSorauSfehung für bte

Übertragung mug Deshalb geforbeti merben, bag er bte

nötige ©ernähr für fadjjfanbige unb unparteiifche Surdh»
führung bietet ; er hat barüber etn ^Reglement aufjufteüen
unb btefeS bem SBunbeSrat ju unterbretten ; enbltch ift
bem SunbeSrat unb ber jufiänbigen RantonSbehörbe
nach beut ©ntrourf baS Stecht »orbehalten, geh in ber
tßrüfungSfommtffion burch ©jeperten oertreten ju laffen,
um unmittelbaren ©Inbltct in bte 3lrt ber Sachführung
ju gemlnnen. Ste Übertragung fann an Drganifationen
ber Arbeitgeber ober ber Arbeitnehmer erfolgen, mie audh
bisher fchon Organifationen beiber Art mit ©rfolg btefe
ißcüfungen burchführten (etnerfettS SRehger» unb Äonbi«
torenoerbanb ufm., anberfettS Raufmänntfcher SBeretn).

©emifchte Organifationen metben tn ber Siegel ganj he»

fonbetS jur Übernahme foldher Aufgaben geetgnet fetn.
3Ber bte Sehrabfdhlugprüfung mit @cfolg beftanben

hat, erhält etn gähigfettSjeugniS. StefeS mirb
»on ber jufiänbigen fantonalen SBebörbe auSgeftellt. Hai
ber ißtfiflmg bte Sehrjett noch ntcht beenbigt. fo mirb
ihm baS gähigfettSjeugntS erft nach beten Abfdhlug auS»

gehänbigt. SaS gähigfettSjeugntS berechtigt fetnen Qn«
haber, fleh als gelernten »etufSangehöitgen (gelernten
SWedhanifer, faufmännifshen AngefieÜten, gelernte ©chnet'
bertn ufm.) ju bejeichnen. SEBer geh bte Sejetchnung an»

magt, ohne im S3egh beS gähigfettSjeugntgeS ju fetn, ig
grafbar. — ©elbgoergäntlteh gilt btefe iBegimmung
nicht rüdtmtrfenb, fobag fetn berufstätiger fürchten mug/
um fetne roohlerroorbenen Siedete unb Titel gebracht ju
merben.

Ser IBunbeSrat fann einen auSlänbifdhen gähigfettS'
auSmetS bem gähigfettSjeugniS im ©tnne btefeS ©efefeecS

gleichgeQen. IBorauSfehung baju ig, bag bet betregenbe
Staat ©egenrecht hält.

SReu unb bebeutfam ig bie etbgenögifdhe Orbnung bet
höhern gadhprüfungen, Sie ^erufSoetbänbe fönnen untet
begimmten IBotauSfehungen gefc^Uch anerfannte 9Reiget<
Prüfungen ober anbere höhere gadhprüfungen oetaro
galten (biplomterte ^Buchhalter beifptelSroetfe). 3® ben

Prüfungen ig jeber ©chroetjerbürger jujulaffen, ber tn
»ollen @hren unb Stechten geht, baS gähigfettSjeugntS
ober etnen gletchmertigen AuSmetS beg|t unb fett bent

Abfdhlug ber Sehrjett mtnbegenS bret Qahre im SBeruf

tätig gemefen ig. AuSlänber gnb ben ©dh met jetbürgern
bann gletchJugeHen, roenn ber betregenbe Staat ©egen'
recht häli- SSet bte Prüfung mit (Srfolg beganben |ai'
erhält etn Siplom. Auf Söorfdhlag beS jugänbtgen Se'
rufSoetbanbeS fann begimmt merben, bag ber Sfnbabet
beS SiplomS jur auSfdhltegltdhen gührung etneS Titelt
berechtigt ig. Ser Titel ig im ^Reglement »orjufehen/
baS ber ©enehmigung beS IBunbeSrateS bebatf (Dipl"*'
mierter 3ngallateur ober auch ber ÜRetgertitel: ©chretnet'
metger ufm.). Sie Flamen ber Siplomtnhaber merben

oerögentltdht unb nach Serufen georbnet tn etn iRegige*
eingetragen, baS jebermann jur ©tngdht ogen geht.
höheren gadh» unb SRetgerprüfungen »erbtenen ganj
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dampf und Speisedunst die Mahlzeiten einzunehmen. In
neuerer Zeit versteht man es bester, namentlich in Etn-
familtenhäusern, die Wohnküche bester, praktischer und
etwas heimelig einzurichten. Wo die Wohnküche aus ir-
gendeinem Grunde besteht oder erstellt wird, sollte man
den Eßtisch und die zugehörigen Bänke in einer Nische
oder in einem Erker unterbringen. (Schluß folgt.)

Das Bundesgesetz
über die berufliche Ausbildung.

(Schluß.)

Der berufliche Unterricht.
Ganz besonders wertvoll ist die einheitliche, und wie

wir sagen dürfen, großzügige Regelung des beruflichen
Uaterrichtswesens durch das neue Gesetz. Dahin dürfen
wir wohl auch die gesetzliche Verankerung der Vorlehre
rechnen, wie ste mit so ausgezeichnetem Erfolg in Basel
und in Genf bereits erprobt worden ist. Das Gesetz

bestimmt, daß eine solche Vorlehre auf die Lehrzeit an-
zurechnen sei. Es handelt sich bei der Vorlehre um
Fachkurse von der Dauer eines Jahres, die bloß die
allgemeinen technischen Grundlagen einer ganzen Berufs-
gruppe vermitteln (Holzbearbeitung, Metallbearbeitung)
und so dem jungen, oft noch unentschiedenen Kursteil-
uehmer ermöglichen, sich in der Praxis selber ein Bild
seiner Fähigkeiten und eines für ihn passenden Berufes
zu machen.

Minderjährige, die zur Ausbildung für einen unter
das Gesetz fallenden Beruf in der Lehre stehen, sind
verpflichtet, eine Berufsschule nach Maßgabe des für
ihren Beruf geltenden Lchrplanes regelmäßig zu besuchen.
Die Organisation des beruflichen Unterrichtes im Rahmen
dieses Gesetzes ist Sache der Kantone. Der obligatorische
Unterricht ist durch fachkundige Lehrkräfte zu erteilen. Die
Lehrpläne sind den einzelnen Berufen anzupassen und
bedürfen der Genehmigung der zuständigen kantonalen
Behörde. Der obligatorische Unterricht darf nicht auf
die Zeit nach 2V Uhr und nicht auf Sonn- und Feier-
tage verlegt werden. Der Betrtebsinhaber hat den Lehr-
ling zum Besuch des beruflichen Unterrichts anzuhalten
und ihm dafür die nötige Zeit freizugeben.

Das ideale Postulat, auch die jugendlichen Hilfs-
arbeiter unter 18 Jahren auf das Obligatorium des
beruflichen Unterrichts zu verpflichten, wurde aus rein
praktischen Gründen schon im Vorentwurf fallen gelassen.
Dagegen wurde in das Gesetz immerhin die Bestimmung
aufgenommen, daß diejenigen Hilfsarbeiter, die in einem
unter das Gesetz fallenden Beruf mindestens etn Jahr
lang angelernt worden sind, das Recht zum Besuch der
obligatorischen Berufsschulen haben sollen. Freiwillige
Teilnehmer, die nicht Lehrlinge sind, werden kaum hem-
mend auf den Unterricht wirken, wie das von solchen
jungen Leuten befürchtet wird, die nicht Lehrlinge find,
aber von Gesetzes wegen doch zum Besuche der beruf-
lichen Fortbildungsschule verpflichtet würden.

Wertvoll ist die gesetzliche Fundterung von Fach-
kursen für Lehrlinge (Gärtnerfachkurse. Schreinerfach-
kurse). Solche Kurse können die beruflich theoretische Aus-
bildung in bestimmten Berufen in der stillen Saison zu-
sammenfafsen und so die Lehrzeit rationell einteilen, wie
das bereits im Zürcher Oberland in einer Reihe von
Berufen so erfolgreich versucht worden ist. Solche Fach-
kurse können auf Vorschlag der betreffenden Berufsver-
bände an Stelle des Schulunterrichts obligatorisch erklärt
«erden.

Der Ausbildung der Lehrkräfte an den beruflichen
Fortbildungsschulen wird in Zukunft die größte Aufmerk-

samkeit geschenkt und die Anstellung von Gewerbeschul-
lehrern im Hauptamt wird dank der neuen Regklang
stark gefördert werden. Wertvoll für die Betriebstnhaber
ist die Bestimmung, daß bei der Festsetzung der Stunden-
Pläne auf die Bedürfnisse der Betriebe Rücksicht zu
nehmen sei.

DaS Prüfungswesen.
Die Lehrlingsprüfungen siad grundsätzlich Sache der

Kantone. Der Bundesrat kann aber einem Berufsver-
band auf dessen Vorschlag die Veranstaltung der Lehr-
lingsprüfungen übertragen und ihm alle Prüflinge des
betreffenden Kreises zur Prüfung zuweisen. Der Berufs-
verband erhält damit öffentlich rechtliche Funktionen auf
diesem Gebiet, ähnlich wie die Handwerkskammern in
Deutschland und Osterreich. Als Voraussetzung für die

Übertragung muß deshalb gefordert werden, daß er die

nötige Gewähr für sachkundige und unparteiische Durch-
führung bietet; er hat darüber ein Reglement aufzustellen
und dieses dem Bundesrat zu unterbreiten; endlich ist
dem Bundesrat und der zuständigen Kantonsbehörde
nach dem Entwurf das Recht vorbehalten, sich in der
Prüfungskommission durch Experten vertreten zu lassen,
um unmittelbaren Einblick in die Art der Durchführung
zu gewinnen. Die Übertragung kann an Organisationen
der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer erfolgen, wie auch
bisher schon Organisationen beider Art mit Erfolg diese

Prüfungen durchführten (einerseits Metzger- und Kondi-
torenverband usw anderseits Kaufmännischer Verein).
Gemischte Organisationen werden in der Regel ganz be-

sonders zur Übernahme solcher Aufgaben geeignet sein.
Wer die Lehrabschlußprüfung mit Erfolg bestanden

hat, erhält ein Fähigkeitszeugnis. Dieses wird
von der zuständigen kantonalen Behörde ausgestellt. Hat
der Prüfling die Lehrzeit noch nicht beendigt, so wird
ihm das Fähigkeitszeugnis erst nach deren Abschluß aus-
gehändigt. Das Fähigkeitszeugnis berechtigt seinen In-
Haber, sich als gelernten Berufsangehörigen (gelernten
Mechaniker, kaufmännischen Angestellten, gelernte Schnei-
derin usw.) zu bezeichnen. Wer sich die Bezeichnung an-
maßt, ohne im Besitz des Fähigkeitszeugnifses zu sein, ist

strafbar. — Selbstverständlich gilt diese Bestimmung
nicht rückwirkend, sodaß kein Berufstätiger fürchten muß,
um seine wohlerworbenen Rechte und Titel gebracht zu
werden.

Der Bundesrat kann einen ausländischen Fähigkeit?-
ausweis dem Fähigkeitszeugnis im Sinne dieses Gesetzes

gleichstellen. Voraussetzung dazu ist, daß der betreffende
Staat Gegenrecht hält.

Neu und bedeutsam ist die eidgenössische Ordnung der
höhern Fachprüfungen. Die Berufsverbände können unter
bestimmten Voraussetzungen gesitzüch anerkannte Meister-
Prüfungen oder andere höhere Fachprüfungen veran-
stalten (diplomierte Buchhalter beispielsweise). Zu den

Prüfungen ist jeder Schwetzerbürger zuzulassen, der in
vollen Ehren und Rechten steht, das Fähigkeitszeugnis
oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und seit dem

Abschluß der Lehrzeit mindestens drei Jahre im Beruf
tätig gewesen ist. Ausländer sind den Schweizerbürgern
dann gleichzustellen, wenn der betreffende Staat Gegen
recht hält. Wer die Prüfung mit Erfolg bestanden hat,
erhält ein Diplom. Auf Vorschlag des zuständigen Be-

rufsoerbandes kann bestimmt werden, daß der Inhaber
des Diploms zur ausschließlichen Führung eines Titels
berechtigt ist. Der Titel ist im Reglement vorzusehen,
das der Genehmigung des Bundesrates bedarf (diplo-
mierter Installateur oder auch der Meistertitel: Schreiner-
meifler usw.). Die Namen der Diplominhaber werden

veröffentlicht und nach Berufen geordnet in ein Registry
eingetragen, das jedermann zur Einsicht offen steht. Dir
höheren Fach- und Meisterprüfungen verdienen ganz be'
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